
 
   

DGUV Landesverband Südost, Postfach 90 02 62, 81502 München   
   An die 
Durchgangsärztinnen und 
Durchgangsärzte 
in Bayern und Sachsen 

  Ihr Zeichen:  
 Ihre Nachricht vom:  
 Unser Zeichen:  
 Ansprechpartner/in: Diana Salewski 
 Telefon: +49 (89) 62272-300 
 Telefax: +49 (89) 62272-399 
 E-Mail: lv-suedost@dguv.de 
 
 Datum: 10. April 2018   

Rundschreiben 03/2018 (D) 

Kostenübernahme für Tetanus-Kombiimpfungen nach Arbeitsunfällen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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mit Rundschreiben Nummer 09/2017 vom 01.08.2017 hatten wir Sie über die (vorläufige) 
Kostenübernahme für die Tetanus-Kombiimpfung nach Arbeitsunfällen informiert. 

Aus verwaltungspraktischen Gründen wurde nunmehr beschlossen, dass es bei der generel-
len Kostenübernahme für die Tetanus-Impfung auch als Kombiimpfung bleibt, soweit nach 
Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) nach einem Arbeitsunfall eine Tetanus-
prophylaxe (Passiv– und/oder Aktivimmunisierung) erforderlich ist. Die Entscheidung hier-
über trifft der Arzt im konkreten Behandlungsfall. 

Bloße Auffrischungsimpfungen „bei Gelegenheit des Arztbesuches“ und spätere Folgeimp-
fungen zum Aufbau der Grundimmunisierung werden dagegen von den UV-Trägern nicht 
übernommen. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit dem Arbeitsunfall. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Harald Zeitler 
Geschäftsstellenleiter 


